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80 GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

tung einer Alters- und Invalidenkasse legte der S L P Vauf später zurück. Der S. Z. P. V. wählte den Genossen
Huggler definitiv als Generalsekretär und Redakteur des
«Signal» und postuliert bei den Behörden der S B Bdie zehnstündige Nachtruhe für das Zugspersonal.

Der norwegische Generalstreik.
Während die grössten europäischen Staaten einandermit allen möglichen Mitteln der modernen Kriegführung

bekämpfen, entspann sicli in dem kleinen Norwegen eiS
Arbeitskampf von bedeutender Grösse und Tragweite Erbegann als rein wirtschaftlicher Kampf, als Kampf einzelner
Arbeitsgruppen gegen ihre Unternehmer, wurde dann zueinem Kampf der norwegischen Gewerkschaften geeen die
norwegischen Arbeitgeber verbände und zu einlm politischen

Streik und war eben im Begriff, über sich selbsthinauszuwachsen und zu einem Kampf der norwegischenArbeiterklasse gegen die norwegische Staatsmacht zu werdenAber noch ehe es soweit kam, machte der norwegische
Gewerkschaftskongress dem Kampf ein Ende

Seit Monaten lagen einzelne Arbeitergruppen mitihren Unternehmern wegen der Verbesserung der Lohnend
Arneitsbedingungen im Kampf. In Norwegen machtsich die Teurung infolge des Krieges genau lo fühlbarw.e bei uns. In einzelnen Berufen kam es zwar zu einer

Verständigung, aber in den wichtigsten Industrien des
tr?n-'^a. -der BerSwerks- sowie in der Eisen- undMetallindustrie, war keine Einigung möglich. Nachdemder Kampf in der Bergwerksindustrie wochenlang gedauerthatte, beschloss die gewerkschaftliche Landeszentrtle MitteMärz Sympathiestreiks in andern wichtigen Industrien.Uas Ziel war die Beendigung der Aussperrung in der Gruben-mdustne durch Vergleichsverhandlungen, die den Arbeiternzu ihrem Recht verhelfen sollten.

Ende März liefen in verschiedenen Berufen die
Tarifverträge ab. Die betreffenden Arbeiter stellten ebenfalls
Lohnforderungen Da sie nicht bewilligt wurden, stellten
gegen Mitte April die Former und Giessereiarbeiter sowieandere Arbeitergruppen der Eisenindustrie die Arbeit ein.Der staatliche Schiedsrichter, der sich schon wochenlangum die Beilegung des Grubenarbeiterkonfliktes bemüht
5i-H6mA / Rietet auch um die Beilegung dieserKonflikte Anfang Mai legte er den Vertretern der Arbeitgeber-

und Arbeiterverbände einen Vorschlag zurEinieungin den Gruben-, Eisen- und Metallindustrien vor. Inzwischen^
hatte der Arbeitgeberverein beschlossen, die noch nichtim Kampf befindlichen Arbeiter der Eisen- und Maschinenindustrie

sofort nach Beendigung der offiziellen Verhandlungen
in dieser Industrie auszusperren, falls nicht gleichzeitig
eine Einigung im Grubenkonflikt erreicht werdeEs waren dann etwa 70,000 bis 80,000 Arbeiter in denKampf verwickelt gewesen. Die Aussperrung sollte am

S'pW»?1 • b£?ane*\ Bei den Verhandlungen vor demSchiedsrichter erklärten sich die Vertreter der Arbeiter
F- n- -q f• mf Z?r EmiSung in der Bergwerks- und
frhTdUT& b!re?.; /S kam nun darauf an, wie dieArbeiter selber entschieden. Von den Arbeitgebern wurde
Dia aXT™? lUDJChSt a?f d6n 6- Jun* verschobenDie Arbeiter entschieden in ihren Versammlungen andersS,!:^^ ^hrhS lehnte die ™* ftaatlichen
Vermittler gemachten Vorschläge ab

Jahre ISiFJa ^ Re£ierung ein. Diese hatte schon imJahre 1914 den Versuch gemacht, zur Beilegung gewerb-
nahrnr f"eitlß^^^angsschiedsgerichte einzuführen. Sienahm damals von ihrem Plan Abstand, als die
Arbeiterverbande als Protest gegen diese Massnahme ebto all-
SeThÄtSeinStelluilAS im Sanze* L*ade androhten.Angesichts der grossen Arbeitskämpfe brachte sie ihrenAntrag jetzt im Parlament von neuem ein, den der

Parlamentsausschuss dahin abänderte, dass die
Organisationen der Arbeiter und Unternehmer je ein
Mitglied des Schiedsgerichts bestimmen sollen. Mit dieser
Aenderung wurde der Regierungsantrag im Parlament
durchgepeitscht. Die norwegischen Gewerkschaftensehen in dem neuen Gesetz mit Recht eine Verletzungder Organisationsfreiheit und das Mittel, den Arbeiterndas Streikrecht zu rauben. Als Protest gegen dasdem Parlament vorliegende Gesetz erklärten sie gemässdem Beschluss des Gewerkschaftskongresses von 1914den Generalstreik im ganzen Lande. Von der Regierungwurde die Fortsetzung der Arbeitseinstellung vom 13 Junian und die Organisierung weiterer Arbeitseinstellungensofort vom Erlass des Gesetzes an verboten. Nach einer
Zeitungsmeldung konnten Arbeiter, die entgegen den
J^o-^n11^611 *? Gesftzes im Streik verharrten, mit 5bis 2o,000 Kronen bestraft werden. Zu den gleichen Strafenkönnen Gewerkschaftsvorstände verurteilt werden, dieeinen Streik veranlassen, fortsetzen oder gutheissen. Diegleiche Strafe bedroht die Gewerkschaftsführer, falls siedie Streikenden durch Auszahlung von Vereinsgeldernoder von gesammelten Geldern unterstützen. Die
ausstandigen Arbeiter können also aus ihren Vereinskassenkeine Unterstützung erhalten. Aber ganz abgesehen vondiesen gesetzlichen Bestimmungen - die unseres Erachtensfür eine z.elbewusste Arbeiterschaft kein unbedingtesHindernis für die Fortsetzung des Kampfes gewlsen
waren —, wovon sollten die norwegischen Arbiiter beieinem langer dauernden Generalstreik ohne Unterstützung
il«M-tt i l S°llten die, norwegischen Gewerkschaftendie Mittel nehmen, um ihren Mitgliedern und den zum
tt *

eb4.en/alls streiken den Unorganisierten auf längere ZeitUnterstützung zu zahlen? Aus dem Ausland war währenddes Krieges keme ausreichende Unterstützung zuerwarten. Schliesslich werden aber bei einer längeren
allgemeinen Arbeitseinstellung und gänzlicher Produktionsstockung

die Lebensmittel noch knapper und steigennoch mehr im Preise, als dies ohnedies der Fall ist Werzuerst keine mehr kaufen kann, das sind die Arbeiter.Wenn es diesen nicht gelingt, während eines solchenStreiks die Staatsgewalt an sich zu reissen und dieVerhaltnisse nach ihrem Willen zu modeln, dann wird esihnen auch kaum gelingen, die Staatsmacht auf die Kniezu zwingen und ihrem Willen gefügig zu machen. DieFolge eines längeren Generalstreiks wäre unter solchenUmstanden nicht die Kapitulation der Regierung, sonderndie Zerreissung und Schwächung der Arbeiterverbände. Darumist es begreiflich, dass der telegraphisch zum 13. Junieinberufene Gewerkschaftskongress nach langerAusspracheden Kampf im letzten Augenblick, bevor er zu einemmrklichen Kampf gegen die Gesetze und die organisierteStaatsmacht wurde, abgebrochen hat. Zwar wurde dieArbeit nicht am 13. Juni aufgenommen, wie es die
Regierung befohlen hatte, sondern der Generalstreik wurde
TShilS Abendndes ¥¦ Juni für beendet e*lärt. DieAufhebung des Generalstreiks erfolgte mit 197 gegen 45Stimmen. Zu dem vom Parlament beschlossenen
Zwangsschiedsgericht werden die norwegischen Arbeiter natürlichvor aufig kein Vertrauen haben. Nur so ist wohl derBeschluss des Gewerkschaftskongresses zu verstehen, der esablehnte ein Mitglied für das Schiedsgericht zu ernennen.Die Haltung der Regierung und der massgebenden Parla-mentsparteien wird von den norwegischen Arbeitern nochlange bitter empfunden werden. Sie werden das Gesetz als
Ausnahmegesetz ansehen, dazu bestimmt, ihnen die Erringung

gunstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen auf legalemWege unmöglich zu machen. Mit Recht weist das
sozialdemokratische Blatt m Kristiania darauf hin, dass derStaat nur die Preisgestaltung für die Arbeitskraft in dieHand nimmt, dass aber die Warenpreise nach wie vor vonder Kapitalmacht bestimmt werden. « Grundstein. »
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